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FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG 
 
Am Freitag, den 23. Jänner 2015 besteht von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Feuerwehrzeughaus die 
Möglichkeit, eine Überprüfung der Feuerlöscher von einem Sachkundigen der  Firma NORIS  
Feuerschutzgeräte GmbH zu einem Aktionspreis durchführen zu lassen. Es ist gesetzlich 
vorgeschrieben, dass die Feuerlöscher alle 2 Jahre einer Überprüfung zu unterziehen sind. An diesem 
Termin wird auch die Handhabung der Feuerlöscher und Löschübungen mit Löschdecke durch die 
Freiwillige Feuerwehr vorgezeigt. 
 
Die Feuerlöscher können bereits am Donnerstag, den 22. Jänner 2015 von 18.00 bis 20.00 Uhr im 
Feuerwehrzeughaus abgegeben werden.  
 
 

LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL  
 
Die Landwirtschaftskammerwahl findet am Sonntag, den 25. Jänner 2015 statt. Die Wahlzeit ist von 
08.00-12.00 Uhr. Das Wahllokal befindet sich im Sitzungssaal des Gemeindeamtes. 
Allen Wahlberechtigten wird eine Wählerverständigung zugesandt, deren Mitnahme zur Wahl 
erwünscht ist. 
 
Erstmals bei einer Landwirtschaftskammerwahl kann auch mittels Briefwahlkarte gewählt werden. 
Diese ist bis spätestens Donnerstag, 22. Jänner 2015 beim Gemeindeamt zu beantragen und soll auch 
jenen Personen die Teilnahme an der Wahl ermöglichen, die am Wahltag ortsabwesend sind oder 
krankheitsbedingt das Wahllokal nicht aufsuchen können.  
 
 

HEIZKOSTENZUSCHUSSAKTION 2014/2015 
 
Die OÖ. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 22.12.2014 für die Heizperiode 2014/2015 die 
Gewährung eines Heizkostenzuschusses an sozial bedürftige Personen beschlossen.  
Der Heizkostenzuschuss beträgt EUR 152,-- wenn das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 
Haushalt/einer Wohnung lebenden Personen die Summe der anzuwendenden Einkommensgrenzen 
(Alleinstehende: EUR 872,31 Ehepaar/Lebensgemeinschaft: EUR 1.307,89 je Kind: EUR 163,66) nicht 
übersteigt. 
Bei Überschreiten dieser Einkommensgrenze um bis zu maximal 50 EUR beträgt der 
Heizkostenzuschuss EUR 76,--. 
Bezieher von Mindestsicherung haben keinen Anspruch auf den Heizkostenzuschuss. 
 
Weitere Voraussetzungen sind: 

 Es muss sich bei dieser Wohnung um den Hauptwohnsitz handeln (für Zweitwohnsitze ist 
kein Heizkostenzuschuss möglich!) 

 Eigene Kostentragung bei der Beheizung der Wohnung 
 Bei der Antrag stellenden Person muss ein eigener Haushalt vorliegen 
 Antragsfrist läuft vom 15. Jänner 2015 bis 15. April 2015  

Für allfällige Fragen steht das Gemeindeamt gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 



 
GEBÜHRENSÄTZE FÜR DAS JAHR 2015 
 
1. Auf Grund der von der OÖ. Landesregierung festgelegten Mindestgebührensätze beträgt per 

01.01.2015 die Kanalbenützungsgebühr EUR 3,62 pro m³ verbrauchtem Wasser und die 
Wasserbezugsgebühr EUR 1,58 pro m³ je zuzüglich 10 % Umsatzsteuer. Die 
Mindestanschlussgebühr für den Kanalanschluss beträgt EUR 3.169,50 und für den 
Wasseranschluss EUR 1.899,-- je zuzüglich 10 % Umsatzsteuer. Die Kanalbenützungsgebühr und 
Wasserbezugsgebühr wurde gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht. 

2. Die Abfallgebührenordnung wurde derart abgeändert, sodass nun für die einmalige Entleerung 
einer 120 Liter-Mülltonne eine Gebühr von EUR 11,93 (zuzügl. 10 % USt) bei 2-wöchentlicher 
Abfuhr, EUR 13,17 (zuzügl. 10 % USt) bei 4-wöchentlicher Abfuhr und EUR 14,29 (zuzügl. 10 % 
USt) bei 6-wöchentlicher Abfuhr zu entrichten sind.  

 Für die einmalige Entleerung einer 90 Liter-Mülltonne ist eine Gebühr von EUR 9,05 (zuzügl.    
10 % USt) bei 2-wöchentlicher Abfuhr, EUR 9,86 (zuzügl. 10 % Ust) bei 4-wöchentlicher Abfuhr 
und EUR 10,71 (zuzüglich 10 % USt) bei 6-wöchentlicher Abfuhr zu entrichten. 
Die Kosten des Müllsackes betragen EUR 8,64 (zuzügl. 10 % USt). 

 
 
GLASFASERINTERNET 
 
Laut Mitteilung der A1 Telekom Austria wird Allhaming Ende Februar 2015 an das A1 GlasfaserPower 
Netz angeschlossen! 
 
Neue Möglichkeiten mit dem A1 GlasfaserPower Netz: 
 

 Glasfaserschnelles Internet bis zu 30 Mbit/s 
 Online-Games in Echtzeit spielen 
 Musik und Filme in Rekordgeschwindigkeit laden 
 HD- und 3D-Fernsehen  
 Sprachtelefonie 
 und das alles gleichzeitig!  
 bis zu 5 Mediaboxen bestellbar 
 mit dem A1 Mediabox Recorder aufnehmen 

 
Beratung und Bestellung IhrerA1 Glasfaserpower ab sofort beim regionalen Kundenbetreuer: 
 
Stefan DERFLINGER 
0664 / 662 5917 
stefan.derflinger@a1telekom.at 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 

 
Dr. Joachim Kreuzinger 


